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KURZ INFORMIERTPA — Privatliquidation aktuell

 Parodontologie
Ist für eine PAR-Maßnahme nach professioneller Zahnreinigung 
ein separater Termin erforderlich?

FRAGE: „Unsere ZMP führt im Rahmen der Prophylaxe die professionelle 
Zahnreinigung (PZR) durch. Dafür rechnen wir die Nr. 1040 GOZ ab. Danach 
erfolgt meist die Durchsicht durch unseren Zahnarzt. Wenn er dabei fest-
stellt, dass eine parodontalchirurgische Behandlung nach den Nrn. 4070 
bzw. 4075 GOZ erforderlich wird, kann er die Leistung dann sofort erbrin-
gen? Oder muss dann der Patient einen neuen Termin erhalten? Denn die 
Nr. 1040 darf ja nicht mit Nrn. 4070/4075 abgerechnet werden.“

ANTWORT: Sollte im Rahmen einer professionellen Zahnreinigung ersicht-
lich werden, dass einige Zähne eine lokalisierte parodontalchirurgische Maß-
nahme im Sinne der Nrn. 4070 und 4075 GOZ bedürfen, sollte der Patient 
hierfür neu einbestellt werden. Grund dafür ist die Abrechnungsbestimmung 
der Nr. 1040 GOZ: 

„Die Leistung nach der Nummer 1040 ist neben den Leistungen nach den 
Nummern 1020, 4050, 4055, 4060, 4070, 4075, 4090 und 4100 nicht 
 berechnungsfähig.“

In der zweiten Sitzung sollte dann geprüft werden, ob es sich weiterhin nur um 
eine lokalisierte Behandlungsbedürftigkeit im Rahmen der Nrn. 4070 und 
4075 GOZ handelt oder ob eine generalisierte PAR-Behandlung notwendig ist. 
Hier verweisen wir auf die alternative Berechnungsmöglichkeit nach S3-Leit-
linie (vgl. die Beiträge in PA 05/2023, Seite 2 ff. und PA 04/2023, Seite 3 ff.).

ARCHIV

Hier mobil 
in PA 05/2023 

weiterlesen

ARCHIV

Hier mobil 
in PA 04/2023 

weiterlesen

 FAL/FTL
Darf die Nr. 8100 GOZ bei neu eingegliedertem Zahnersatz 
abgerechnet werden?

FRAGE: „Ich habe in einem Artikel gelesen, dass die Nr. 8100 GOZ bei neu 
eingegliedertem Zahnersatz nicht abrechnungsfähig sei. Wie definiert man 
‚neu eingegliedert‘ überhaupt? Welcher zeitliche Abstand gilt hierbei?“

ANTWORT: Die Nr. 8100 GOZ beinhaltet systematische subtraktive Metho-
den am natürlichen Gebiss, am festsitzenden und/oder herausnehmbaren 
Zahnersatz und ist je Zahnpaar, je Sitzung abrechenbar – also maximal  16-mal 
je Sitzung bei einem vollbezahnten Patienten mit 32 Zähnen. Dass die Leis-
tung nicht bei neu eingegliedertem Zahnersatz abrechenbar sein soll, ist 
nicht korrekt. 

Hierzu muss zunächst genau auf die Leistungsbeschreibung des eingeglie-
derten Zahnersatzes geachtet werden. Demnach sind bei neu eingeglieder-
tem Zahnersatz „einfache okklusale Korrekturen“ mit der jewei ligen Zahner-
satzgebühr abgegolten. Unter diesen Korrekturen sind aber keinesfalls syste-
matische Einschleifmaßnahmen wie die in der Nr. 8100 GOZ aufgeführten 
Maßnahmen zu verstehen; diese haben ein anderes Zielleistungsprinzip und 
sind somit gesondert abrechenbar.

Nr. 8100 GOZ kann auch bei 
neu eingegliedertem Zahn-
ersatz abgerechnet werden


